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Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
Blumenstraße 28b, 80331 München 

An die Vorsitzende des Bezirksausschusses 
17 - Obergiesing 
Frau 
Carmen Dullinger-Oßwald 
Friedensstraße 40 
81660 München 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 
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Datum 

Entscheidungsrecht für vertiefende Untersuchungen zu klimaökologischen Auswirkun
gen für das RKU bei Aufstellung von Bebauungsplänen 
(in Bezug auf Sitzungsvorlage 20-26 / V 07141) 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04562 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 17 - Obergiesing vom 17.10.2022 

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald, 

der o.g. Antrag wurde dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur federführenden 
Bearbeitung zugeleitet. Darin fordert der BA 17 bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ein 
Entscheidungsrecht für das fachlich zuständige Referat für Klima- und Umweltschutz, ob 
vertiefende Untersuchung�n zu klimaökologischen Auswirkungen durchgeführt werden sollen. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung teilt Ihnen dazu - in Abstimmung mit dem 
Referat für Klima- und Umweltschutz - folgendes mit: 

Der Aufgabengliederungsplan der Landeshauptstadt München (in der Fassung der Verfügung 
des Oberbürgermeisters mi Wirkung vom 01.05.2022) ordnet dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, und hier in Ziffer 9.3 der Stadtplanung, die Aufgabe zu, Umweltprüfungen im 
Rahmen der Bauleitplanung zu bearbeiten und zu koordinieren (9.3.2.5.) bzw. sieht 
Umweltprüfungen im Vollzug des Baugesetzbuchs als Unterfall der Aufgabe 
,,Grünordnungsplanung und grünplanerische Beiträge" (9.3.4.1). 

Damit eng verbunden ist die ebenfalls der Stadtplanung zugewiesene Aufgabe, städtebauliche 
Verträge zur Stärkung städtebaulicher Ziele insbesondere zur Finanzierung und Umsetzung 
planerischer Absichten und Festsetzungen abzuschließen und umzusetzen (soweit sie nicht 
vom Kommunalreferat geschlossen werden), 9.3.2.3. 

Diese Aufgabenzuordnung hat sich in der Verwaltungspraxis bewährt, weshalb bereits keine 
Veranlassung gesehen wird, sich um eine Änderung des Aufgabengliederungsplans der 








